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Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen  
B 1.1 

Laut aktueller EU-Richtlinie Umgebungslärm muss bis zum 18.07.2024 der 
Lärmaktionsplan der 3. Runde aus 2018 überarbeitet werden. Die Daten 
wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevanten Stand 
gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des LANUV aus 
2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie verfälscht wurden. 
Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommunen der Größen-
ordnung Rösraths in NRW dar, die nicht selber Ballungsraum sind. 
Daten für den Straßenverkehr für 2023 oder 2024 wurden durch die zu-
ständigen Stellen nicht erhoben und stehen somit einer Bearbeitung durch 
die Stadt nicht zur Verfügung. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 
B 1.2 

Der in der EU-Richtlinie 2002/49/EG Umgebungslärm definierte Schwel-
lenwert zum Umgebungslärm für Haupteisenbahnstrecken von 30.000 
Zugbewegungen pro Jahr wird in Rösrath nicht erreicht. Selbst der hochge-
rechnete und aufgerundete Wert von rund 29.600 Zugbewegungen ist ein 
berechneter Maximalwert, der aufgrund der häufigen Zugausfälle auf der 
Linie der RB 25 jedoch nicht erreicht wird. Eine Addition der unterschiedli-
chen Lärmquellen ist für die Lärmuntersuchung nicht vorgesehen, da diese 
in einander aufgehen. Relevant ist daher der lauteste Moment, nicht die 
Addition unterschiedlicher Lärmquellen. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 

B 1.3 

Die Datenerhebung für den Flugverkehr wurde um die mittlerweile verfüg-
baren Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2023 der Flughafen Köln/Bonn 
GmbH ergänzt. Gegenüber den Vor-Corona-Jahren konnte aus den Zahlen 
zur Verkehrsentwicklung für 2023 festgestellt werden, dass, obwohl die 
Fluggastzahlen gegenüber 2022 um rund 1 Mio. gestiegen sind, sowohl die 
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Anzahl der Luftfracht um fast 100.000 t als auch die Anzahl der Flugzeug-
bewegungen um ca. 3.000 zurückgegangen sind. Insgesamt werden 
Fracht- und Passagierflüge weniger, da moderne, größere und besser aus-
gelastete Flugzeuge mit weniger Lärmentwicklung eingesetzt werden. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 
B 1.4 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größenordnung Rösraths in NRW dar, die nicht selber Ballungs-
raum sind. 
Der Bereich der L 284 zwischen der K 23 und Lehmbach ist dadurch wieder 
in die Betrachtung eingeflossen. Entsprechend angepasst wurden die Be-
wertungen im Bericht. Redaktionelle inhaltliche Fehler aus dem bisherigen 
Berichtsentwurf wurden in diesem Zusammenhang korrigiert. 
Änderungen in den Modellberechnungen und Kartendarstellungen führen 
zu einer differenzierteren Darstellung der aktuellen thematischen Karten. 
Eine Verschlechterung der tatsächlichen Lärmsituation ist daraus pauschal 
aber nicht ableitbar. 
Aktuelle Daten der automatischen Zählanlagen stehen der Stadt nicht zur 
Verfügung. Die offizielle bundesweite Zählung des Straßenverkehrs findet 
nur alle fünf Jahre statt. Die letzte Zählung wurde 2021 durchgeführt. Diese 
Daten stehen allerdings unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und 
sind daher nicht zu verwenden. 
Die Lärmauswirkungen diverser Einzelbauvorhaben werden im Rahmen 
der Bauleitverfahren über Gutachten ermittelt und bereits dann notwendige 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung ergriffen. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
 
 



                          Lärmaktionsplan                                  –          Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen 
Stadt Rösrath – Fachbereich 4 Planen Bauen Umwelt Mobilität Seite - 4 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1.5 

Die Inhalte wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP im Kapitel 
„Neue Ansätze im Rahmen der Straßenlärmreduzierung seit der 3. Stufe 
des LAP“ betrachtet und enthalten u. a. Geschwindigkeitsreduzierungen, 
den Ausbau der Radwegeinfrastruktur und die multimodale Verknüpfung 
von Verkehrsmitteln. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 1.6 

Die genannten Mängel sind bekannt und Anpassungen im Rahmen der 
Gewährleistungsphase geplant. Weitere Maßnahmen seitens der Stadt sind 
diesbezüglich nicht möglich, da die Stadt an diesem Straßenabschnitt nicht 
Straßenbaulastträger ist. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 

B 1.7 

Das persönliche Lärmempfinden ist keine belastbare Datengrundlage. Eine 
massive Überschreitung der Grenzwerte abseits der Hauptstraße ist an-
hand der Datenlage aus 2019 nicht feststellbar. In den letzten Jahren durch 
den Breitbandausbau oder andere Baumaßnahmen aufgetretene Lärmbe-
lastungen durch temporäre Baustellen bedingen grundsätzlich keine Maß-
nahmen zur Lärmverminderung. Baustellen sind grundsätzlich als temporä-
re Belastungen hinzunehmen. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B 1.8 

Die Geschwindigkeitsreduzierung einzelner Streckenabschnitte auf 30 km/h 
bzw. 50 km/h wird als Einzelmaßnahme individuell geprüft. Eine Tempore-
duzierung von 20 km/h bedeutet pauschal eine Lärmreduzierung von ca. 
3 dB(A). Dies kommt einer signifikanten Minderung der wahrnehmbaren 
Lautstärke des Verkehrslärms gleich. Innerhalb geschlossener Ortschaften 
trägt dies zu einer erheblichen Verbesserung der Lärmsituation für die be-
troffenen Anwohner bei.  
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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B 1.9 

Die Voraussetzung einer Sperrung der L 284 zwischen Rösrath und Lehm-
bach für den Schwerlastverkehr >7,5t für den Durchgangsverkehr kann aus 
den derzeit vorliegenden Datensätzen nicht hergeleitet werden. Es ist nicht 
bekannt, wie groß der Anteil der tatsächlich nur Rösrath durchfahrenden 
Lkw im Vergleich zu den hier ansässigen Unternehmern und Anlieferver-
kehren, die sich nicht umleiten lassen, ist. Daher kann im Rahmen des LAP 
keine wirkungsvolle Maßnahme benannt werden. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 
B 1.10 

Der für zusätzliche Radverkehrsinfrastruktur benötigte bauliche Straßen-
raum ist fast überall in Rösrath nur äußerst begrenzt verfügbar. Weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lage für den Radverkehr, wie die 
schnelle Radpendlerroute, sind insbesondere mit den zuständigen Stra-
ßenbaulastträgern abzustimmen. Entsprechende Planungen und Umset-
zungen finden bereits statt. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 

B 1.11 

Für die Taktung der Lichtsignalanlagen ist der jeweilige Straßenbaulastträ-
ger, hier Straßen.NRW, zuständig. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen 
B 2.1 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
71BBeschlussvorschlag 
--- 
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B 2.2 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größenordnung Rösraths in NRW dar, die nicht selber Ballungs-
raum sind. 
Der Bereich der L 284 zwischen der K 23 und Lehmbach ist dadurch wie-
der in die Betrachtung eingeflossen. Entsprechend angepasst wurden die 
Bewertungen im Bericht. Redaktionelle inhaltliche Fehler aus dem bisheri-
gen Berichtsentwurf wurden in diesem Zusammenhang korrigiert. 
Aktuelle Daten der automatischen Zählanlagen stehen der Stadt nicht zur 
Verfügung. Die offizielle bundesweite Zählung des Straßenverkehrs findet 
nur alle fünf Jahre statt. Die letzte Zählung wurde 2021 durchgeführt. Die-
se Daten stehen allerdings unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und 
sind daher nicht zu verwenden. 
 
 

71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 2.3 

Maßnahmen zur Lärmreduktion seit 2018 und deren Wirksamkeit wurden 
im Rahmen der Überarbeitung des LAP im Kapitel „Neue Ansätze im Rah-
men der Straßenlärmreduzierung seit der 3. Stufe des LAP“ betrachtet und 
enthalten u. a. Geschwindigkeitsreduzierungen, den Ausbau der Radwe-
geinfrastruktur und die multimodale Verknüpfung von Verkehrsmitteln. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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B 2.4 

Die rechtliche Grundlage für die Erstellung des LAP ist § 47d BImSchG 
sowie die EU-Richtlinie 2022/49/EG. Danach wird die Öffentlichkeit „zu 
Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv 
die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmakti-
onspläne mitzuwirken“ (§ 47d (3) BImSchG). Aus dieser gesetzlichen 
Grundlage ergibt sich keine Pflicht für eine zweistufige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit. 
Gemäß der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung – 
aus dem UMK-Umlaufbeschluss 40/2022 (LAI Beschluss 146. LAI) stellt der 
Ablauf der LAP nur eine Empfehlung dar. In der Umsetzung sind die örtli-
chen Verhältnisse zu berücksichtigen. Diese erlauben bei geringen Lärm-
belastungen die Phasen 1 und 2 (Beteiligung der Öffentlichkeit) zeitlich zu 
verknüpfen. Aufgrund der insgesamt geringen Lärmbelastungen in Rösrath 
wurden dementsprechend die einzelnen Beteiligungsphasen zusammenge-
legt. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 
B 2.5 

Die in der Untersuchung genutzten Werte orientieren sich an den Richtwer-
ten für Lärmkartierungen. Andere Richtwerte als die allgemein gültigen 
Vorgaben für den LAP Rösrath anzusetzen ist nicht zielführend. Besondere 
Bereiche, die besondere Betrachtungen erfordern, treten im Geltungsbe-
reich nicht auf. Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP 
auf den relevanten Stand gebracht. Unter Beachtung der sonstigen Daten-
grundlage ist eine umfassendere Überprüfung und Neuaufstellung des LAP 
somit ebenfalls nicht erforderlich. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B 2.6 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größe Rösraths in NRW dar. 
Der Bereich der L 284 zwischen der K 23 und Lehmbach ist dadurch wie-
der in die Betrachtung eingeflossen. Entsprechend angepasst wurden die 
Bewertungen im Bericht. Redaktionelle inhaltliche Fehler aus dem bisheri-
gen Berichtsentwurf wurden in diesem Zusammenhang korrigiert.  
Maßnahmen zur Lärmreduktion seit 2018 und deren Wirksamkeit wurden 
im Rahmen der Überarbeitung des LAP im Kapitel „Neue Ansätze im Rah-
men der Straßenlärmreduzierung seit der 3. Stufe des LAP“ betrachtet und 
enthalten u. a. Geschwindigkeitsreduzierungen, den Ausbau der Radwe-
geinfrastruktur und die multimodale Verknüpfung von Verkehrsmitteln. 
Die Geschwindigkeitsreduzierung einzelner Streckenabschnitte auf 30 km/h 
bzw. 50 km/h wird als Einzelmaßnehme individuell geprüft. Eine Tempore-
duzierung von 20 km/h bedeutet pauschal eine Lärmreduzierung von ca. 
3 dB(A). Dies kommt einer signifikanten Minderung der wahrnehmbaren 
Lautstärke des Verkehrslärms gleich. Innerhalb geschlossener Ortschaften 
trägt dies zu einer erheblichen Verbesserung der Lärmsituation für die be-
troffenen Anwohner bei. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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B 2.7 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größe Rösraths in NRW dar.  
Für eine genauere Untersuchung der Fluglärmsituation in Rambrücken 
steht für die Stadt Rösrath zum jetzigen Zeitpunkt keine aussagekräftige 
Datenlage zur Verfügung. Richtig ist, dass aus Sicht der Stadt die Anzahl 
der Überflüge insbesondere im Bereich der Fracht- und Charterflüge min-
destens in der Nacht über Rambrücken weiter reduziert werden sollten. 
Durch die Stadt Rösrath wird ebenfalls ein allgemeines Nachtflugverbot am 
Flughafen Köln/Bonn begrüßt. 
Zur Berechnungsmethodik erläutert das LANUV, dass die Gründe zur be-
sonderen Bewertung der Messergebnisse in Rambrücken technisch nach-
vollziehbar und damit plausibel erscheinen. Dennoch kann man sich auch 
dort vorstellen, die Messstation zu versetzen, um die störenden Überlage-
rungen der umgebenden Lärmquellen reduzieren zu können und genauere 
Ergebnisse zu erhalten. 
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71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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B 2.8 

Dem Rat der Stadt Rösrath wird ein Beschlussvorschlag zum Beitritt in die 
die „Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn e. V.“ vorgelegt. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 2.9 

Die Stadt Rösrath sieht die weitere Erhöhung der Gebühren für Flugbewe-
gungen in der Nacht durch die Flughafen Köln/Bonn GmbH als sinnvoll an. 
Einen Einfluss auf die Gebühren hat die Stadt Rösrath jedoch nicht.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
71BBeschlussvorschlag 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Lärmaktionsplan                                  –          Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen 
Stadt Rösrath – Fachbereich 4 Planen Bauen Umwelt Mobilität Seite - 16 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 2.10 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größenordnung Rösraths in NRW dar, die nicht selber Ballungs-
raum sind. 
Der Bereich der L 284 zwischen der K 23 und Lehmbach ist dadurch wie-
der in die Betrachtung eingeflossen. Entsprechend angepasst wurden die 
Bewertungen im Bericht. Redaktionelle inhaltliche Fehler aus dem bisheri-
gen Berichtsentwurf wurden in diesem Zusammenhang korrigiert. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 
B 2.11 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größenordnung Rösraths in NRW dar, die nicht selber Ballungs-
raum sind. 
Die in der Untersuchung genutzten Werte orientieren sich an den Richtwer-
ten für Lärmkartierungen. Andere Richtwerte als die allgemein gültigen 
Vorgaben für den LAP Rösrath anzusetzen ist nicht zielführend. Besondere 
Bereiche, die besondere Betrachtungen erfordern, treten im Geltungsbe-
reich nicht auf. Unter Beachtung der sonstigen Datengrundlage ist eine 
umfassendere Überprüfung und Neuaufstellung des LAP somit ebenfalls 
nicht erforderlich. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B 2.12 

Auf die Beauftragung eines Büros wird verzichtet. Die verfügbare Daten-
grundlage ist für den vorliegenden Lärmaktionsplan aussagekräftig. Ein 
externes Büro würde zu keinen anderen Ergebnissen kommen und, auf-
grund der unterschiedlichen Zuständigkeiten, keine Maßnahmen über die 
hier bereits beschriebenen hinaus identifizieren können. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen 
B 3.1 

Die rechtliche Grundlage für die Erstellung des LAP ist § 47d BImSchG 
sowie die EU-Richtlinie 2022/49/EG. Danach wird die Öffentlichkeit „zu 
Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv 
die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmakti-
onspläne mitzuwirken.“ (§ 47d (3) BImSchG). Aus dieser gesetzlichen 
Grundlage ergibt sich keine Pflicht für eine zweistufige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit. 
Gemäß der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung – 
aus dem UMK-Umlaufbeschluss 40/2022 (LAI Beschluss 146. LAI) stellt der 
Ablauf der LAP nur eine Empfehlung dar. In der Umsetzung sind die örtli-
chen Verhältnisse zu berücksichtigen. Diese empfehlen bei geringen Lärm-
belastungen die Phasen 1 und 2 (Beteiligung der Öffentlichkeit) zeitlich zu 
verknüpfen. Aufgrund der insgesamt geringen Lärmbelastungen in Rösrath 
wurden dementsprechend die einzelnen Beteiligungsphasen zusammenge-
legt. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

 

B 3.2 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größe Rösraths in NRW dar. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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B 3.3 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größe Rösraths in NRW dar. 
Das sich daraus ergebene Gesamtbild wurde im Rahmen der Überarbei-
tung betrachtet. Unterschiede zum LAP aus 2018 sind u. a. auf geänderte 
Berechnungs- und Darstellungsmethoden zurückzuführen. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 3.4 

Maßnahmen zur Lärmreduktion seit 2018 und deren Wirksamkeit wurden 
im Rahmen der Überarbeitung betrachtet. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 3.5 

Die in der Untersuchung genutzten Werte orientieren sich an den Richtwer-
ten für Lärmkartierungen. Eine davon abweichende Festsetzung der Auslö-
sepegel ist unter Berücksichtigung der Gesamtsituation nicht erforderlich. 
Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größe Rösraths in NRW dar. Unter Beachtung der sonstigen Da-
tengrundlage ist eine umfassendere Überprüfung und Neuaufstellung des 
LAP somit ebenfalls nicht erforderlich. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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B 3.6 

Die Inhalte wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP im Kapitel 
„Neue Ansätze im Rahmen der Straßenlärmreduzierung seit der 3. Stufe 
des LAP“ betrachtet und enthalten u. a. Geschwindigkeitsreduzierungen, 
den Ausbau der Radwegeinfrastruktur und die multimodale Verknüpfung 
von Verkehrsmitteln. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 3.7 

Auf die Beauftragung eines Büros wird verzichtet. Die verfügbare Daten-
grundlage ist für den vorliegenden Lärmaktionsplan aussagekräftig. Ein 
externes Büro würde zu keinen anderen Ergebnissen kommen und, auf-
grund der unterschiedlichen Zuständigkeiten, keine Maßnahmen über die 
hier bereits beschriebenen hinaus identifizieren können.  
Die rechtliche Grundlage für die Erstellung des LAP ist § 47d BImSchG 
sowie die EU-Richtlinie 2022/49/EG. Danach wird die Öffentlichkeit „zu 
Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv 
die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmakti-
onspläne mitzuwirken“ (§ 47d (3) BImSchG). Aus dieser gesetzlichen 
Grundlage ergibt sich keine Pflicht für eine zweistufige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit. 
Gemäß der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung – 
aus dem UMK-Umlaufbeschluss 40/2022 (LAI Beschluss 146. LAI) stellt der 
Ablauf der LAP nur eine Empfehlung dar. In der Umsetzung sind die örtli-
chen Verhältnisse zu berücksichtigen. Diese empfehlen bei geringen Lärm-
belastungen die Phasen 1 und 2 (Beteiligung der Öffentlichkeit) zeitlich zu 
verknüpfen. Aufgrund der insgesamt geringen Lärmbelastungen in Rösrath 
wurden dementsprechend die einzelnen Beteiligungsphasen zusammenge-
legt. 
Aus diesen Gründen wird auf eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung 
sowie auf eine erneute Offenlegung verzichtet. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen 
B 4.1 

Die Daten wurden im Rahmen der Überarbeitung des LAP auf den relevan-
ten Stand gebracht. Es werden hierzu die repräsentativen Daten des 
LANUV aus 2019 verwendet, die nicht durch die Corona-Pandemie ver-
fälscht wurden. Diese stellen die einheitliche Datengrundlage für Kommu-
nen der Größe Rösraths in NRW dar. 
Maßnahmen zur Lärmreduktion seit 2018 und deren Wirksamkeit wurden 
im Rahmen der Überarbeitung betrachtet. Die Geschwindigkeitsreduzie-
rung einzelner Streckenabschnitte auf 30 km/h wird als Einzelmaßnehme 
individuell geprüft. Eine Temporeduzierung von 20 km/h bedeutet pauschal 
eine Lärmreduzierung von ca. 3 dB(A). Dies kommt einer signifikanten Min-
derung der wahrnehmbaren Lautstärke des Verkehrslärms gleich. Innerhalb 
geschlossener Ortschaften trägt dies zu einer erheblichen Verbesserung 
der Lärmsituation für die betroffenen Anwohner bei. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

 

B 4.2 

Die rechtliche Grundlage für die Erstellung des LAP ist § 47d BImSchG 
sowie die EU-Richtlinie 2022/49/EG. Danach wird die Öffentlichkeit „zu 
Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv 
die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Lärmakti-
onspläne mitzuwirken“ (§ 47d (3) BImSchG). Aus dieser gesetzlichen 
Grundlage ergibt sich keine Pflicht für eine zweistufige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit. Gemäß der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Ak-
tualisierung – aus dem UMK-Umlaufbeschluss 40/2022 (LAI Beschluss 
146. LAI) stellt der Ablauf der LAP nur eine Empfehlung dar. In der Umset-
zung sind die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Diese empfehlen 
bei geringen Lärmbelastungen die Phasen 1 und 2 (Beteiligung der Öffent-
lichkeit) zeitlich zu verknüpfen. Aufgrund der insgesamt geringen Lärmbe-
lastungen in Rösrath wurden dementsprechend die einzelnen Beteiligungs-
phasen zusammengelegt. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen 
B 5 (32 inhaltsgleiche Stellungnahmen) 

Die Geschwindigkeitsreduzierung einzelner Streckenabschnitte auf 30 km/h 
wird als Einzelmaßnehme individuell geprüft. Eine Temporeduzierung von 
20 km/h bedeutet pauschal eine Lärmreduzierung von ca. 3 dB(A). Dies 
kommt einer signifikanten Minderung der wahrnehmbaren Lautstärke des 
Verkehrslärms gleich. Innerhalb geschlossener Ortschaften trägt dies zu 
einer erheblichen Verbesserung der Lärmsituation für die betroffenen An-
wohner bei. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen 
B 6 

Die Geschwindigkeitsreduzierung einzelner Streckenabschnitte auf 30 km/h 
wird als Einzelmaßnehme individuell geprüft. Eine Temporeduzierung von 
20 km/h bedeutet pauschal eine Lärmreduzierung von ca. 3 dB(A). Dies 
kommt einer signifikanten Minderung der wahrnehmbaren Lautstärke des 
Verkehrslärms gleich. Innerhalb geschlossener Ortschaften trägt dies zu 
einer erheblichen Verbesserung der Lärmsituation für die betroffenen An-
wohner bei. 
 
71BBeschlussvorschlag 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
 


